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Erste Satzung zur Änderung der  
Studiengangsspezifischen  

Prüfungs- und Studienordnung  
für den Bachelorstudiengang 

Biowissenschaften 
der Universität Rostock 

 
vom 11. April 2016 

 
Aufgrund von § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 38 Absatz 1 des Landeshochschulgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. Januar 2011 (GVOBl. M-V S. 18), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
22. Juni 2012 (GVOBl. M-V S. 208, 211) geändert wurde, und der Rahmenprüfungsordnung für Bachelor- und 
Masterstudiengänge an der Universität Rostock vom 9. Juli 2012 (Mittl.bl. BM M-V 2012 S. 740), die zuletzt durch 
die Erste Satzung zur Änderung der Rahmenprüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge vom 
29. September 2013 (Amtliche Bekanntmachungen der Universität Rostock Nr. 46/2013) geändert wurde, hat die 
Universität Rostock die folgende Satzung zur Änderung der Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studien-
ordnung für den Bachelorstudiengang Biowissenschaften erlassen: 
 
 

Artikel 1 
 
Die Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung für den Bachelorstudiengang Biowissenschaften 
vom 13. April 2015 wird wie folgt geändert: 
 
1. § 13 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 
„(3)  Eine Klausur kann auch im Antwort-Wahl-Verfahren („Multiple-Choice-Prüfung“) erfolgen. Eine solche 
Prüfung liegt vor, wenn die für das Bestehen der Prüfung mindestens erforderliche Leistung der Studieren-
den/des Studierenden ausschließlich durch Markieren der richtigen oder der falschen Antworten erreicht wer-
den kann. Die Prüferin/der Prüfer formuliert die Fragen und legt fest, wie die Fragen zu gewichten sind und 
welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. Die Prüfungsfragen müssen zweifelsfrei verstehbar, ein-
deutig beantwortbar und dazu geeignet sein, den zu überprüfenden Kenntnis- und Wissenstand der Studie-
renden/des Studierenden eindeutig festzustellen. Die oder der Modulverantwortliche überprüft vor Feststel-
lung des Prüfungsergebnisses, ob die Prüfungsaufgaben diesen Anforderungen genügen. Ergibt diese Über-
prüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, so sind diese nicht zu berücksichtigen. Die gestellte 
Anzahl der Aufgaben vermindert sich entsprechend, bei der Bewertung ist von der verminderten Anzahl aus-
zugehen. Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil der Studieren-
den/des Studierenden auswirken. Die Prüfung ist bestanden, wenn  
 

a) mindestens 60% der maximal zu erreichenden Punktzahl erzielt wurden (absolute Bestehensgrenze) 
oder 

b) mindestens 50% der maximal zu erreichenden Punktzahl erzielt wurden und die Zahl der erreichten 
Punkte um nicht mehr als 10 % die durchschnittliche Prüfungsleistung der Studierenden unterschrei-
tet, die erstmals an der Prüfung teilgenommen haben (relative Bestehensgrenze). Bei Wiederho-
lungsklausuren gilt die für die Erstklausur ermittelte relative Bestehensgrenze.“ 
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 b) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefügt: 
 

„(7) Prüfungsleistungen in Modulen, für die das Institut für Biowissenschaften verantwortlich ist, sind be-
standen, wenn mindestens 50% der maximal zu erreichenden Punktzahl erzielt wurden. Für die Benotung 
dieser Prüfungsleistungen gilt: 
 
  1,0 = wenn mindestens 95%, 
  1,3 = wenn mindestens 90,5%, 
  1,7 = wenn mindestens 84,5%, 
  2,0 = wenn mindestens 80%, 
  2,3 = wenn mindestens 75,5%, 
  2,7 = wenn mindestens 69,5%, 
  3,0 = wenn mindestens 65%, 
  3,3 = wenn mindestens 60,5%, 
  3,7 = wenn mindestens 54,5%, 
  4,0 = wenn mindestens 50%, 
 
der maximal zu erreichenden Punkte erzielt wurden.“ 

 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Uni-
versität Rostock in Kraft und gilt ab dem Wintersemester 2016/2017. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats der Universität Rostock vom 06. April 2016 
und der Genehmigung des Rektors. 
 
 
Rostock, den 11. April 2016 
 
 
 

Der Rektor 
der Universität Rostock 

Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Schareck 
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